
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 14.12.2022 

 

 

Nr. SGB 0137/2022  

 

Globalbudget "Gerichte" für die Jahre 2023-2025 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-

fassung vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsori-

entierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme von Bot-

schaft und Entwurf der Gerichtsverwaltungskommission vom 29. August 2022 (Beschluss 

GVB.2022.37), beschliesst: 

 

1. Für das Globalbudget „Gerichte“ werden für die Jahre 2023 bis 2025 folgende Produkte-

gruppen festgelegt: Familienrecht, übriges Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht und So-

zialversicherungsrecht. 

 

2. Für das Globalbudget „Gerichte“ wird als Saldovorgabe für die Jahre 2023 bis 2025 ein Ver-

pflichtungskredit von 52'071'000 Franken beschlossen. 

 

3. Die Gerichtsverwaltungskommission wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Nadine Vögeli Markus Ballmer 

Präsidentin Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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